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Die Wahrnehmung von Speisen und Getränken

Einführung

Die menschliche Wahrnehmung von Lebensmitteln ist als komplexe Gesamtheit mehrerer Sin-
neseindrücke zu verstehen. Dabei spielen der Geruchs- und Geschmackssinn sowie Chemes-
thesis1, Tast-, Gehör- und Gesichtssinn sowie das Temperaturgefühl eine wesentliche Rolle.

Für die Beurteilung von Aromen sind die folgenden Aspekte wichtig:

Der Geruchssinn

siehe dazu: https://www.thenose.swiss/uploads/fONXaSUi/Duftwahrnehmung2020.pdf

Durio zibethinus



Der Geschmackssinn:

Papillen g Geschmacksknospen g Geschmackszellen g Rezeptorproteine

Der Geschmackssinn erhält seine Informationen von der Aussenwelt über die Zunge. Auf
ihrer apikalen1 Oberfläche befinden sich ca. 400 Geschmackspapillen (man unterscheidet
drei Typen: Pilz-, Blätter- und Wallpapillen). Jede dieser Papillen beherbergt in ihren Wänden
und Furchen je nach Typ 5–100 Geschmacksknospen2, total ca. 3000. Die Geschmacks-
knospen wiederum enthalten neben den Stütz- und Basalzellen je 10–50 Sinneszellen aller
Geschmacksrichtungen. Die klassische Volksmeinung, die verschiedenen Geschmacksrichtun-
gen seien auf gewissen voneinander getrennten Bezirken auf der Zunge angeordnet, kam
durch wiederholte Abschrift einer fraglichen Interpretation einer Publikation von Hänig3 um
1900 zustande und ist falsch.

Fragraria vesca

Auf den Sinneszellen befinden sich die für die verschiedenen Geschmacksrichtungen verant-
wortlichen Rezeptorproteine. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass ein und
dieselbe Sinneszelle Rezeptoren mehrerer Geschmacksrichtungen mit jeweils unterschiedlicher
Empfindlichkeit tragen kann. Die Rangordnung dieser Empfindlichkeit ist zellspezifisch, das
heisst, dass zum Beispiel die eine Zelle am stärksten auf sauer, eine andere am stärksten auf
bitter reagiert. Dies bedeutet, dass aus der Aktivität einer einzelnen Sinneszelle keine Schlüsse
auf Qualität und Intensität der Geschmacksrichtung gezogen werden können. Dies ist erst
durch «Verrechnen» der Aktivitäten mehrer Zellen möglich. Im Gegensatz zu den Ge-
ruchssinneszellen (primäre Sinneszellen) haben die Geschmackssinneszellen keine Fortsätze
(sekundäre Sinneszellen) und werden von Hirnnervenfasern versorgt. Ein Teil der Fasern
endet gemeinsam mit Fasern im Thalamus, die für andere Empfindungen wie Schmerz,
Berührung oder Temperatur zuständig sind. Der andere Teil der Fasern gelangt in dieselben
Gebiete wie die Riechnerven (limbisches System) und trägt wesentlich zur emotionalen
Komponente des Geschmacks bei.



Während die Empfindungen sauer (Wasserstoffionenkonzentration), salzig (Alkalimetallionen
und einige Anionen) und umami (Nukleinsäuren und gewisse Derivate davon, z. B.
Natriumglutamat) durch vergleichsweise wenige Substanzen hervorgerufen werden, können
die Empfindungen süss und vor allem bitter durch sehr viele verschiedenartige Substanzen
ausgelöst werden.4

Über diese Grundreize erhalten wir wichtige Informationen über unsere Nahrung: Süss ist
ein Hinweis auf etwas Bekömmliches, während bitter ein Warnsignal darstellt, da viele
Gifte, besonders aus Pflanzen, bitter schmecken.

Der Trigeminusnerv: Schärfe

Unser Mund- und Rachenraum, die Zunge und Nasenhöhle werden unter anderen auch vom
Trigeminusnerv innerviert. Er ist für die Wahrnehmung scharfer, brennender, stechender,
beissender, prickelnder (im Englischen zusammenfassend als pungent  bezeichnet) und
kühlender Empfindungen zuständig.

Capsicum

Während die mexikanische, indische und asiatische Küche dominiert wird durch teilweise
sehr scharfe Gerichte (Chili, Ingwer usw.), lebt teilweise auch die westliche Küche von solchen
Reizen. Der Trigeminusnerv im Mund wird zum Beispiel durch Pfeffer oder in der Nase durch
Zwiebeln, Senf und Meerrettich angeregt. Auch das prickelnde Gefühl, das durch Kohlendioxid-
bläschen zustandekommt und viel zum Genuss von gewissen Getränken beiträgt, wird uns
über den Trigeminusnerv vermittelt. Einige Trigeminusempfindungen wie Schärfe oder Kühlung
entwickeln sich langsam, können aber sehr lange anhalten, was schon mancher beim Genuss
asiatischer Gerichte als schmerzvolle Erfahrung wahrgenommen hat.



Die gesetzlichen Aspekte von Aromen

Unglücklicherweise existiert für Aromen eine ganze Reihe von Klassifizierungen und Definitionen,
die von verschiedenen Verbänden, Komitees und Ländern aufgestellt wurden.

Die heute nicht mehr gültige Richtlinie 88/388/EWG verwendete folgende Definitionen:

a) «Aromen»: Aromastoffe, Aromaextrakte, Reaktionsaromen, Raucharomen oder ihre Mischungen;

b) «Aromastoffe»: definierte chemische Stoffe mit Aromaeigenschaften, die wie folgt gewonnen werden:

i) durch geeignete physikalische Verfahren (einschliesslich Destillation und Extraktion mit Lösungsmitteln)
oder enzymatische bzw. mikrobiologische Verfahren aus Stoffen pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs, die als solche verwendet oder mittels herkömmlicher Lebensmittelzubereitungsverfahren
(einschliesslich Trocknen, Rösten und Fermentierung) für den menschlichen Verzehr verarbeitet werden;

ii) durch chemische Synthese oder durch Isolierung mit chemischen Verfahren, wobei seine chemische
Beschaffenheit mit einer Substanz identisch ist, die in einem Stoff pflanzlichen oder tierischen Ursprungs
im Sinne von Ziffer i) natürlich vorkommt;

iii) durch chemische Synthese, wobei jedoch seine chemische Beschaffenheit nicht mit einer Substanz
identisch ist, die in einem Stoff pflanzlichen oder tierischen Ursprungs im Sinne von Ziffer i) natürlich
vorkommt;

c) «Aromaextrakte»: nicht unter die Begriffsbestimmung für die Stoffe gemäss Buchstabe b) Ziffer i) fallende
konzentrierte oder nichtkonzentrierte Erzeugnisse mit Aromaeigenschaften, die durch geeignete
physikalische Verfahren (einschliesslich Destillation und Extraktion mit Lösungsmitteln) oder enzymatische
bzw. mikrobiologische Verfahren aus Stoffen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs gewonnen werden,
die als solche verwendet oder mittels herkömmlicher Lebensmittelzubereitungsverfahren (einschliesslich
Trocknen, Rösten und Fermentierung) für den menschlichen Verzehr verarbeitet werden;

d) «Reaktionsaromen»: Erzeugnisse, die unter Beachtung der nach redlichem Herstellerbrauch üblichen
Verfahren durch Erhitzen einer Mischung von Ausgangserzeugnissen, die nicht unbedingt selbst
Aromaeigenschaften besitzen und von denen mindestens eines Stickstoff (Aminogruppe) enthält und ein
anderes Reduktionszucker ist, während einer Zeit von höchstens 15 Minuten auf nicht über 180° C
gewonnen werden;

e) «Raucharomen»: Zubereitungen aus Rauch, die bei den herkömmlichen Verfahren zum Räuchern von
Lebensmitteln verwendet werden.

Die seit 2011 in den Europäischen Gemeinschaften gültige Verordnung Nr. 1334/2008
fasst die alten Definitionen der naturidentischen (ii) und der künstlichen (iii) Aromastoffe unter
dem Begriff «Aromastoffe» zusammen und verwendet für (i) die Bezeichnung «natürliche
Aromastoffe». Hinzu kommen neben den bereits in 88/388/EWG verwendeten Begriffen
«Aromaextrakte», «thermisch gewonnene Reaktionsaromen» und «Raucharomen» die
«Aromavorstufen», die «sonstigen Aromen» und die «Ausgangsstoffe».

Die Definitionen rund um den Begriff «natürlich» sind strenger gefasst als früher:

Der Begriff «natürlich» darf nur verwendet werden, wenn ausschliesslich natürliche Aromastoffe
und/oder Aromaextrakte als aromatisierende Bestandteile zum Einsatz kommen.

Der Begriff «natürlich» zusammen mit der Bezeichnung eines Lebensmittels darf nur verwendet
werden, falls mindestens 95 % der aromatisierenden Bestandteile aus dem genannten
Lebensmittel stammen und der durch das Lebensmittel bezeichnete Geschmack leicht erkennbar
ist. Die übrigen 5 % natürliches Aroma dürfen den Geschmackseindruck lediglich abrunden



oder in einer spezifischen Weise nuancieren. Zum Beispiel «natürliches Limettenaroma»
kann aus mindestens 95 % Limettenöl und zum Beispiel 5 % Zitronenöl bestehen. Oft wird
dafür die Abkürzung FTNF (From The Named Food) verwendet. Ist der Geschmack
desbezeichneten Lebensmittels leicht erkennbar und stammen weniger als 95 % der
Aromabestandteile daraus, kann der Begriff «natürliches Zitronenaroma mit anderen
natürlichen Aromen» verwendet werden (WONF, With Other Natural Flavors).

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 enthält die sogenannte «Unionsliste» der
Aromen und Ausgangsstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen. Die Unionsliste
wird in der separaten Durchführungsverordnung (EU) Nr. 872/2012 festgelegt. Jeder
zugelassene Aromastoff hat eine Flavis-Nummer (Flavour Information System).
Eine ausführliche Lesehilfe zur Europäischen Gesetzgebung wurde von der european flavour
association (effa) verfasst.

Zingiber officinale

In vielen Ländern – im Speziellen in den USA – sind die von der Flavor and Extract Manufacturers
Association (FEMA) als sicher eingestuften  Aromastoffe zugelassen. Neu geprüfte Aromastoffe
werden periodisch in den sogenannten GRAS-Lists (Generally Recognized As Safe) veröffentlicht.
Jeder Aromastoff hat eine FEMA-Nummer.

Die meisten anderen Staaten haben ähnliche Definitionen und Vorschriften. Sie haben ihre
eigenen Positivlisten jener Aromastoffe herausgegeben, die in Lebensmitteln verwendet werden
dürfen (darunter z. B. China, Japan und Korea). Darin können auch Dosierungsbeschränkungen
oder andere Vorschriften für die Verwendung in bestimmten Arten von Lebensmitteln
angegeben sein.

Die International Organization of the Flavor Industry (IOFI) gibt die Global Reference List
heraus. Sie enthält alle Aromastoffe und Aromaextrakte, die weltweit von mindestens einer
staatlichen Stelle als sicher für den Einsatz in Lebensmitteln beurteilt wurden.



Sensorische Evaluation

Sensorische Evaluationen von Lebensmitteln durch Expertenteams (expert panel) werden häufig
firmenintern durchgeführt, um die Produkte auf den Geschmack der Konsumenten abzu-
stimmen. Dabei werden in einem mehrstufigen Prozess definierte Kriterien des Prüfgutes
bewertet. Die Bewertungen erlauben dann den Entwicklern, das Produkt schrittweise zu
verbessern. Bei den sogenannten Konsumententests (consumer panel) geben Konsumenten
an, wie gut ihnen ein vorgesetztes Lebensmittel gefällt. Durch den Vergleich mit Tests von
bereits auf dem Markt befindlichen Produkten lässt sich dann abschätzen, ob das neue
Produkt erfolgreich sein wird.5

Unter sensorischer Bewertung versteht man im Allgemeinen die Beurteilung eines Lebensmittels
(oder auch anderer Dinge wie Kosmetika oder Gebrauchsgegenstände) mit mehreren Sinnen.
Das heisst zum Beispiel, dass bei der Beurteilung von Biskuits nicht nur der Geschmacks- und
der Geruchssinn wichtig sind, sondern auch der Gehörsinn mitentscheidet, da er neben dem
Tastsinn zum Beispiel Rückmeldungen über die «Knackigkeit» ermöglicht.

Die Arbeit des Aromatikers

Die Haupttätigkeit des Aromatikers besteht darin, Getränke und Lebensmittel so zu aromatisiern,
dass sie in der Wahrnehmung möglichst nahe an ihre natürlichen Vorbilder wie Früchte,
Gemüse, Gewürze, Fleisch, Fisch usw. herankommen.

Andererseits kreiert er auch Fantasiearomen, wie man sie in einigen Getränken (Cola- oder
Energiegetränke) und Kaugummis finden kann. Allerdings hat ein Aromatiker, was diese
kreative oder sogar künstlerische Seite anbelangt, wesentlich weniger Spielraum als ein
Parfümeur, der immer wieder neue Düfte hervorbringen kann.



Quellenverzeichnis

Anmerkungen

Wir machen darauf aufmerksam, dass in dieser Broschüre verschiedenste Literaturquellen verarbeitet und
zitiert sind. Es handelt sich hier also um eine Literaturrecherche zum besseren Verständnis unseres Fachgebiets.
Die Dr. W. Huber AG hat dazu keine Grundlagen- oder andere Forschungsergebnisse beigetragen.

1 Die apikale Seite der Zunge ist die der Mundhöhle zugewandte. Hier treten die Geschmacksrezeptoren
in  den dendritischen Fortsätzen (Mikrovilli) der Geschmackssinneszellen mit den Stimuli in Wechselwirkung
und erzeugen ein Erregungssignal, das im Gehirn empfangen und weiterverarbeitet wird.

2 Untersuchungen [L. M. Bartoshuk et al., Physiol. Behav. 56, 1165 (1994)] haben gezeigt, dass die
Anzahl der Geschmacksknospen individuell stark unterschiedlich ist. Sogenannte Supertasters haben
bedeutend mehr Geschmacksknospen als Durchschnittsindividuen. Ebeso spielen Geschlecht und der
Hormonhaushalt eine Rolle; Frauen sind häufiger Supertasters als Männer und bei Schwangeren wurde
eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Bitterem festgestellt. Da viele Pflanzengifte bitter schmecken,
kann dies als evolutiv bedingte Schutzfunktion für das ungeborene Kind verstanden werden.

3 Hänig, D.: «Philosophische Studien» 17, S. 576–623 (1901).

4 Die den Geschmackssinn anregenden Substanzen brauchen nicht flüchtig zu sein und sind es bis auf
wenige Ausnahmen (z. B. Chloroform schmeckt süss) auch nicht. Meist sind es schwer flüchtige und gut
wasserlösliche (hydrophile) Substanzen. Ganz im Gegensatz dazu sind die den Geruchssinn anregenden
Substanzen leicht flüchtig und schlecht wasserlöslich (lipophil).

5 Natürlich können die Ergebnisse solcher sensorischer Prüfungen – unabhängig von der Erfahrung der
Prüfer – individuell stark unterschiedlich ausfallen. Man darf deshalb von solchen Tests im strengeren
Sinne keine reproduzierbaren Resultate erwarten.
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